
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

In Zusammenarbeit mit der Verwaltung: 

Stadtplanung und Kommunalberatung 

Tischmann Loh Stadtplaner PartGmbB 

Berliner Straße 38, 33378 Rheda-Wiedenbrück 

Telefon 05242 5509-0, Fax 05242 5509-29 

 

Bauleitplanung der Gemeinde Bad Rothenfelde: 

 

 

 

 

 

BEBAUUNGSPLAN NR. 60 

„ULMENALLEE / IM WIESENGRUND“ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Beratungsunterlagen zu den Verfahrensschritten: 

 

A. Beteiligung der Behörden und der sonstigen Träger öffentlicher 

Belange gemäß § 4 Baugesetzbuch (BauGB) sowie der Nachbar-

kommunen gemäß § 2(2) BauGB 

B. Öffentlichkeitsbeteiligung gemäß § 3 Baugesetzbuch (BauGB) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bad Rothenfelde, 29.08.2019 
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Zu A. Beteiligung der Behörden und der sonstigen Träger öffentlicher 

Belange gemäß § 4 Baugesetzbuch (BauGB) sowie der Nachbar-

kommunen gemäß § 2(2) BauGB 

 

 

Die Beteiligung der Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange 

gemäß der §§ 4(1), 2(2) BauGB ist mit Schreiben vom 19.03.2015 für 

die Dauer eines Monats erfolgt. 

 

Die Beteiligung gemäß der §§ 4(2)/2(2) BauGB wurde mit Schreiben vom 

27.09.2017 bis einschließlich dem 10.11.2017 durchgeführt. Die Offen-

lage gemäß § 3(2) BauGB hat parallel in der Zeit vom 09.10.2017 bis 

einschließlich dem 10.11.2017 stattgefunden. 

 

 

1. Stellungnahmen von TÖB mit Hinweisen/Anregungen: 

Nr. TÖB 1: 

§ 2(2) / 

§ 4(1) 

2: 

§ 2(2) / 

§ 4(2) 

1 Landkreis Osnabrück 17.04.2015 

29.04.2015 

08.11.2017 

29.11.2017 

2 Staatliches Gewerbeaufsichtsamt 

Osnabrück 

01.04.2015 08.11.2017 

3 Landesamt für Geoinformation und 

Landesvermessung Niedersachsen 

20.03.2015 11.10.2017 

4 Landwirtschaftskammer Niedersachsen 

 

15.04.2015 09.11.2017 

5 Nieders. Landesbetrieb f. Wasser-

wirtschaft, Küsten- u. Naturschutz 

 11.10.2017 

6 Gemeinde Bad Rothenfelde, 

Klimaschutz 

 06.11.2017 

 

 

2. Stellungnahmen von TÖB ohne Hinweise/Anregungen: 

TÖB § 2(2) / 

§ 4(1) 

§ 2(2) / 

§ 4(2) 

Amt für regionale Landesentwicklung 

Weser-Ems 

 

16.04.2015 04.10.2017 

Landesamt für Bergbau, Energie und 

Geologie 

16.04.2015  

Unterhaltungsverband Nr. 96 „Hase-Bever“ 23.03.2015  

Handwerkskammer Osnabrück – Emsland 

– Grafschaft Bentheim 

16.04.2015 02.11.2017 

Kabel Deutschland Vertrieb und Service 

GmbH 

10.04.2015  

Deutsche Telekom Technik GmbH 13.04.2015 09.11.2017 

Vodafone Kabel Deutschland Vertrieb und 

Service GmbH 

 09.11.2017 

EWE Netz GmbH 14.04.2015 05.10.2017 

Westnetz GmbH, Regionalcenter 

Osnabrück 

 08.11.2017 

Strom- und Gasversorgung Versmold 

GmbH 

21.04.2015 

20.07.2015 

 

Stadt Dissen aTW 17.04.2015 18.10.2017 

Gemeinde Hilter 24.03.2015 09.10.2017 

Gemeinde Bad Laer 23.03.2015 05.10.2017 

Stadt Versmold 26.03.2015 10.10.2017 

 

 

3. Von folgenden TÖB liegt keine Stellungnahme vor: 

Archäologische Denkmalpflege, Osnabrück 

Stadt- und Kreisarchäologie, Osnabrück 

Landesbergamt Clausthal-Zellerfeld 

Industrie- und Handelskammer Osnabrück 

Polizeiinspektion Osnabrück 

Verkehrswacht 

Tourismusverband Osnabrücker Land e.V. 

Freiwillige Feuerwehr Bad Rothenfelde 

Agentur für Arbeit 

RWE Westfalen-Weser-Ems / Westnetz GmbH 

Osnatel GmbH, Osnabrück 

Wasserbeschaffungsverband Osnabrück-Süd 

BUND e.V. Kreisgruppe Osnabrück 
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A.1.1.1 Landkreis Osnabrück (17.04.2015) 

 
 

A.1.1.1 Zum Landkreis Osnabrück (17.04.2015) 

 

Regional- und Bauleitplanung 

Im Hinblick auf die raumordnerischen Ziele des Regionalen Raumord-

nungsprogramms (RROP) zum Naturpark ist das Ziel D.3.1 07 („Entwick-

lung bzw. Ansiedlung neuer touristischer Freizeitobjekte …“) und nicht 

wie angeben um das Ziel D 3.1 02 („Schaffung neuer qualifizierte Ar-

beitsplätze …“) aufzuführen. Dies baut darauf auf, dass Bad Rothenfelde 

insgesamt als „Standort mit der besonderen Entwicklungsaufgabe Frem-

denverkehr“ (D.3.1 06) eingestuft ist. 

 

Neben dem Vorsorgegebiet für Natur und Landschaft (Ziele D.1.3 01 und 

D.2.1 02) wird der Palsterkamp im RROP, wie in der Stellungnahme an-

geführt, in weiten Teilen von einem Vorsorgegebiet für die Forstwirt-

schaft (Ziele D.1.3 01 und D.3.3 07) überlagert. Dies wurde zum 

Entwurf in den Texten entsprechend ergänzt. 

 

Ein Hinweis auf die Richtfunktrasse wurde zum Entwurf unter Punkt 5.6 

„Ver- und Entsorgung …“ der Begründung aufgenommen. 

 

Ein Erfordernis für eine Überplanung der im rechtswirksamen Flächennut-

zungsplan der Gemeinde dargestellten Fläche für die Landwirtschaft im 

Sinne des § 1(3) ff. Baugesetzbuch (BauGB) ergibt sich zunächst insbe-

sondere aus dem allgemein erwarteten demographischen Wandel. Durch 

die prognostizierten steigenden Zahlen älterer Menschen wird ein ent-

sprechend steigender Bedarf an betreuten Wohn- und Pflegeplätzen 

sowie an barrierefreien Wohnangeboten erwartet. 

Bezogen auf Bad Rothenfelde stellen die Einrichtungen des Hauses 

Schlüter als privater Träger an der Ulmenallee seit Jahren einen wesent-

lichen Baustein zur Deckung dieses Bedarfs dar. 1966 als Wohnheim ge-

gründet, hat es sich nunmehr über ca. 50 Jahre hinweg zu einem Alten- 

und Pflegeheim mit Angeboten für die stationäre Kurz- und Lang-

zeitpflege für ca. 100 Menschen entwickelt. Im Sinne heutiger und für 

die Zukunft absehbarer Anforderungen ist es eine der Zielsetzungen des 

Hauses Schlüter, neben stationären vor allem ambulante Betreuungs- 

und Pflegeangebote auszubauen. Im Unterschied der im Orts- und Kur-

bereich gelegenen Einrichtungen besteht hier die Besonderheit von 

Bezügen zu dem umgebenden Naturräumen.  
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Ein besonderer Schwerpunkt des Hauses Schlüter sollen dementiell und 

psychisch erkrankte Menschen sein; hierfür bestehen in Bad Rothenfelde 

bislang und insbesondere mit Blick auf zu erwartende Anforderungen 

nicht ausreichende Angebote. 

Da sich das Anwesen im planungsrechtlichen Außenbereich befindet, 

sollen der Bestand und die Entwicklungsmöglichkeiten, als auch nachbar-

liche Belange durch die Aufstellung eines Bebauungsplans gefasst wer-

den. Im Hinblick auf dem Umgang mit dem im Osten gelegenen Über-

gang zum Landschaftsraum werden zudem Flächen in den Bebauungs-

plan und damit in den Festsetzungsrahmen eingebunden.  

Darüber hinaus wird auf die nachfolgend abgebildete Stellungnahme der 

Landwirtschaftskammer Niedersachsen vom 15.04.2015 verwiesen, in 

der ausgeführt wird, dass auf dem rund 250 m östlich zum Plangebiet 

gelegenen landwirtschaftlichen und im Haupterwerb geführten Betrieb 

Hüggelmeyer die Möglichkeiten zur Ausweitung der Tierhaltung bereits 

durch die umgebende Wohnbebauung begrenzt sind. Dadurch bestehen 

aus agrarstruktureller Sicht keine grundsätzlichen Bedenken gegen die 

vorliegende Bauleitplanung. 

Die Texte der vorliegenden Bauleitplanung werden durch die o.g. Aus-

führungen entsprechend der Stellungnahme ergänzt. 

 

Der Bebauungsplan wird nicht vorhabenbezogen aufgestellt, die Präam-

bel wird entsprechend angepasst. Angepasst werden ebenfalls die aktu-

ellen Änderungsdaten des Niedersächsischen Kommunalverfassungsge-

setzes und der Niedersächsischen Bauordnung. 

 

Der Umweltbericht wurde bereits zum Entwurf u.a. aufgrund der 

eingegangenen Hinweise und erfolgten Klärungen fortgeschrieben.  

 

Die Öffentlichkeit wurde gemäß § 3(1) BauGB am 26.03.2015 in öffent-

licher Veranstaltung frühzeitig über die Planinhalte informiert und erhielt 

Gelegenheit zur Anhörung und Erörterung. In einer zweiwöchigen Frist 

bestand im Nachgang dieser Veranstaltung zudem Gelegenheit zur Ein-

sicht und Stellungnahme. 

 

Bezüglich der Bekanntmachung der öffentlichen Auslegung wird der 

Hinweis auf das angeführte Urteil des BVerG bzw. den angeführten Be-

schluss des OVG Lüneburg zu Kenntnis genommen. 
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Landwirtschaftlicher Immissionsschutz 

Mit Datum vom 22.06.2015 liegt eine gutachterliche Stellungnahme des 

TÜV-Nord zu Geruchseinwirkungen vor, die dem vorliegenden Bauleitplan 

als Anlage beigefügt wird und damit öffentlich einsehbar ist. Sie ergänzt 

die bereits aufgeführten Inhalte der immissionsschutzrechtlichen Geneh-

migung des Landkreises Osnabrück für den Betrieb vom 21.02.2011.  

Neben den Wechselwirkungen zwischen den vorhandenen und geplanten 

Nutzungen des Plangebiets und der ca. 240 m nördlich gelegenen land-

wirtschaftlichen Hofstelle mit Schweinehaltung und Güllesilo wurde auch 

der südlich an das Plangebiet angrenzende Garten- und Landschaftsbau-

betrieb betrachtet. Gerüche entstehen hier vor allem durch die 

Zwischenlagerung von Laub sowie Rasen- und Strauchschnitt bis zu 

deren Abtransport zum Kompostwerk. Gleiches gilt für die Zwischen-

lagerung von Rindenmulch und Hackschnitzel bis zu deren Abtransport 

zum Bestimmungsort. 

In Anbetracht der geplanten Sondergebietsnutzung mit der Zweck-

bestimmung Wohnen und Betreuung von Senioren und Menschen mit 

Behinderungen, als auch der Allgemeinen Wohngebiete (WA), wird 

gemäß der Regelbewertungsmaßstäbe der GIRL der Immissionswert 

einer Wohn-/Mischgebietsnutzung von 0,10 zu Grunde gelegt. Dieser 

Immissionswert entspricht einem Geruchsstundenanteil von 10 % der 

Jahresstunden. Nach Aussage des Gutachters liegt bezogen auf die 

bebaubaren Flächen ein Geruchsstundenanteil von maximal 4% der 

Jahresstunden vor, d.h. deutlich niedriger als die zulässigen 10%. Die 

vorliegenden Gerüche sind daher nicht als erhebliche Belästigung einzu-

stufen. Die Ergebnisse werden in den Texten zum Bauleitplan ergänzt. Im 

Übrigen wird auf die gutachterliche Stellungnahme verwiesen. 

 

 

Abfallwirtschaft 

Die in der Stellungnahme angeführten Bereiche 1 und 4 sind Teilbereiche 

des Hauses Schlüter und können ebenfalls von dem dort eingesetzten 

Hausmeister betreut werden. Zur allgemeinen Erläuterung wurde für die 

Tatsache, dass Müllbehälter an den Abholtagen zur Entleerung an den 

umliegenden öffentlichen Straßen bereit zu stellen sind, ein entsprechen-

der Hinweis unter Punkt 5.6 „Ver- und Entsorgung …“ der Begründung 

aufgenommen. 
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Im Übrigen wird die Stellungnahme des Landkreises Osnabrück insge-

samt zur Kenntnis genommen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A.1.1 Beschlussvorschlag: 

Die Inhalte zum Regionalen Raumordnungsprogramms (RROP), zur Richt-

funktrasse und zum Planerfordernis im Sinne des § 1(3) ff. Baugesetz-

buch (BauGB) sind in den Texten zu ergänzen. 

 

Der Bebauungsplan wird nicht vorhabenbezogen aufgestellt, die Präam-

bel ist entsprechend anzupassen. Angepasst werden ebenfalls die aktuel-

len Änderungsdaten des Niedersächsischen Kommunalverfassungsgeset-

zes und der Niedersächsischen Bauordnung. 

 

Die gutachterliche Stellungnahme des TÜV-Nord zu Geruchseinwirkun-

gen vom 22.06.2015 sowie das Untersuchungsergebnis, dass keine er-

hebliche Geruchsbelästigung für das Plangebiet vorliegt, werden zur 

Kenntnis genommen. 

 

Es wird zur Kenntnis genommen, dass zur allgemeinen Erläuterung 

Müllbehälter an den Abholtagen zur Entleerung an den umliegenden 

öffentlichen Straßen bereit zu stellen sind. 

 

Im Übrigen wird die Stellungnahme zur Kenntnis genommen. 
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A.1.1.2 Landkreis Osnabrück (29.04.2015) 

 
 

A.1.1.2 Zum Landkreis Osnabrück (29.04.2015) 

 

Naturschutz 

Das Ergebnis der FFH-Verträglichkeits-Vorprüfung, dass aus Sicht der 

Unteren Naturschutzbehörde keine Beeinträchtigung des nächstgelege-

nen FFH-Gebiets Teutoburger Wald / Kleiner Berg vorliegt, wird zur 

Kenntnis genommen. 

Die Aussage, dass keine artenschutzrechtlichen Verbotstatbestände zu 

befürchten sind, wird ebenfalls zur Kenntnis genommen. 

Vermeidungsmaßnahmen und Eingriffsregelung sind im Grünordnungs-

plan ausgeführt; die Inhalte in den Unterlagen zum Bebauungsplan ent-

sprechend ergänzt. Der Grünordnungsplan wird als Anlage der Bauleit-

planung beigefügt und demzufolge der Öffentlichkeit im Rahmen der 

Offenlage gemäß § 3(2) BauGB zugänglich gemacht und den Trägern 

öffentlicher Belange im Rahmen der Beteiligung gemäß § 4(2) BauGB zur 

Stellungnahme vorgelegt. 

 

Wasserwirtschaft / Gewässerschutz 

Es gibt zwischenzeitlich vom Landkreis Osnabrück mit Schreiben vom 

07.12.2017 eine „Wasserbehördliche Genehmigung“, wonach die 

Ausweisung des Bebauungsplans Nr. 60 „Ulmenallee / Im Wiesengrund“ 

innerhalb des gesetzlichen Überschwemmungsgebiets des Süßbachs 

zulässig ist. Die neu festgelegten überbaubaren Flächen liegen außerhalb 

des gesetzlichen Überschwemmungsgebiets „Süßbach“, nachteilige 

Auswirkungen auf Hochwasserschutz und Retentionsräume sind nicht zu 

erwarten. 

 

Zum Süßbach als Gewässer II. Ordnung ergibt sich bereits durch den 

vorgelagerten Wirtschaftsweg ein Mindestabstand von 5,0 m. Auf den 

südwestlich hieran angrenzenden Grundstücks- bzw. insbesondere Wei-

denflächen ist zudem nicht mit relevanten baulichen Maßnahmen und 

Niveauveränderungen zu rechnen.  
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Die als Anlage der Bauleitplanung beigefügte wasserwirtschaftliche Vor-

untersuchung mit Datum vom 10.11.2015 sieht zwei private naturnahe 

offene Erdbecken vor, die geeignet sind, das Niederschlagswasser des 

gesamten Plangebiets aufzunehmen. Zur Abstimmung der Inhalte haben 

im Vorfeld bereits Rücksprachen zwischen der bearbeitenden J. Berg-

mann GmbH und der Unteren Wasserbehörde des Landkreises stattge-

funden. Die fertiggestellten Unterlagen sind wie der Grünordnungsplan 

eingearbeitet worden und werden als Anlage der Öffentlichkeit und den 

Trägern öffentlicher Belange zugänglich gemacht. 

 

Im Übrigen wird die Stellungnahme zur Kenntnis genommen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Beschlussvorschlag: 

Die Aussage, dass keine artenschutzrechtlichen Verbotstatbestände zu 

befürchten sind, wird zur Kenntnis genommen. 

 

Die Inhalte des Grünordnungsplans und der wasserwirtschaftlichen Vor-

untersuchung werden zur Kenntnis genommen. Sie sind zum Entwurf in 

die Unterlagen der vorliegenden Bauleitplanung einzuarbeiten, ihr als 

Anlagen beizufügen und der Öffentlichkeit sowie den Trägern öffent-

licher Belange im Rahmen der Beteiligungen gemäß der §§ 3(2)/4(2) 

BauGB zugänglich zu machen bzw. zur Stellungnahme vorzulegen. 

 

Die „Wasserbehördliche Genehmigung“ des Landkreises Osnabrück mit 

Schreiben vom 07.12.2017 wird ebenso wie die gesamte Stellungnahme 

zur Kenntnis genommen. 
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A.1.2.1 Landkreis Osnabrück (08.11.2017) 

 

 
 

A.1.2.1 Zum Landkreis Osnabrück (08.11.2017) 

 

Bauleitplanung 

Dass aus Sicht der Regionalplanung gegen den Bebauungsplan und die 

Änderung des Flächennutzungsplans keine grundsätzliche Bedenken 

bestehen, wird zur Kenntnis genommen. 

Die Angaben zum RROP 2004 wurden überprüft. Die Lage des Plan-

gebiets innerhalb einem Vorranggebiet für Trinkwassergewinnung (Heil-

quelle, D.3.9.1 02) wird ergänzt, das grundsätzliche Abstimmungs-

erfordernis mit der Unteren Wasserbehörde und die weiteren Hinweise 

zur Kenntnis genommen. 

Entsprechend der „Wasserbehördlichen Genehmigung“ des Landkreises 

Osnabrück gemäß Schreiben vom 07.12.2017 ist die Ausweisung des 

Bebauungsplans Nr. 60 „Ulmenallee / Im Wiesengrund“ innerhalb des 

gesetzlichen Überschwemmungsgebiets des Süßbachs zulässig. Die neu 

festgelegten überbaubaren Flächen liegen außerhalb des gesetzlichen 

Überschwemmungsgebiets „Süßbach“. Nachteilige Auswirkungen auf 

Hochwasserschutz und Retentionsräume sind nicht zu erwarten. Dass im 

Ergebnis keine Zielkonflikte mit den Zielen des RROP 2004 (Kapitel 

D 3.9.3 Ziffer 01 Satz 2) sowie mit denen des LROP 2017 (Abschnitt 

3.2.4 Ziffer 11 Satz 1) bestehen, wird zur Kenntnis genommen. 

Dass die Gemeinde mit der zukünftigen FNP-Darstellung Sonstiges 

Sondergebiet, Zweckbestimmung „Wohnen und Betreuung für Senioren 

und für Menschen mit Behinderungen“ dem Entwicklungsgebot des 

§ 8(2) BauGB entspricht, wird zur Kenntnis genommen. 

Auf die Überleitungsvorschrift nach § 245c BauGB wird in der Begrün-

dung am Ende des Punkts 1 hingewiesen. Es gelten für die vorliegende 

Bauleitplanung im Grundsatz die aktuellen und daher abgebildeten 

Rechtsgrundlagen. Mit Blick auf zwischenzeitliche Novellierungen des 

BauGB „kann“ jedoch das vor dem 13.05.2017 förmlich eingeleitete 

Verfahren nach den vor dem 13.05.2017 geltenden Rechtsvorschriften 

abgeschlossen werden. 

Die gewählte Gesetzes-Zitierweise mit dem Absatz in Klammern ist 

neben den aufgeführten Schreibweisen ebenfalls gebräuchlich. Sie wird 

einheitlich in Plankarte und Texten eingesetzt und beibehalten. 
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Untere Denkmalbehörde 

Dass aus Sicht der Denkmalpflege (Bau- und Bodendenkmale) allgemein 

und speziell durch die fehlende Sichtbeziehung zum Baudenkmal 

Springmühle keine Bedenken bestehen, wird zur Kenntnis genommen. 

Zur gesetzlichen Melde- und Sicherungspflicht von archäologischen 

Bodenfunden wird bereits ein Hinweis in den Texten aufgeführt. 

 

Landwirtschaftlicher Immissionsschutz 

Dass aus Sicht des Landkreises aus immissionsschutzfachlicher Sicht 

gegen die hier vorliegende Bauleitplanung keine Bedenken bestehen, wird 

zur Kenntnis genommen. Hierzu gehört, dass nach Aussage des 

Gutachters bezogen auf die bebaubaren Flächen ein Geruchs-

stundenanteil von maximal 4% der Jahresstunden vorliegt, d.h. deutlich 

niedriger als die zulässigen 10% und daher die vorliegenden Gerüche 

nicht als erhebliche Belästigung einzustufen sind. 

 

Zum Natur- und Bodenschutz sowie zur Wasserwirtschaft wurden keine 

weiteren Anregungen vorgebracht. Im Übrigen wird die Stellungnahme 

insgesamt zur Kenntnis genommen. 
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A.2.1 Beschlussvorschlag: 

Dass aus Sicht der Regionalplanung gegen den Bebauungsplan und die 

Änderung des Flächennutzungsplans keine grundsätzliche Bedenken 

bestehen, wird zur Kenntnis genommen. 

 

Sofern erforderlich, sind die Angaben zum RROP 2004 anzupassen. 

 

Dass entsprechend der „Wasserbehördlichen Genehmigung“ des Land-

kreises Osnabrück gemäß Schreiben vom 07.12.2017 die Ausweisung 

des Bebauungsplans Nr. 60 „Ulmenallee / Im Wiesengrund“ innerhalb 

des gesetzlichen Überschwemmungsgebiets des Süßbachs zulässig ist, 

wird zur Kenntnis genommen. 

 

Dass die Gemeinde mit der zukünftigen FNP-Darstellung Sonstiges 

Sondergebiet, Zweckbestimmung „Wohnen und Betreuung für Senioren 

und für Menschen mit Behinderungen“ dem Entwicklungsgebot des 

§ 8(2) BauGB entspricht, wird zur Kenntnis genommen. 

 

Im Übrigen werden die Überleitungsvorschrift nach § 245c BauGB, dass 

aus Sicht der Denkmalpflege (Bau- und Bodendenkmale) allgemein und 

speziell durch die fehlende Sichtbeziehung zum Baudenkmal Springmühle 

keine Bedenken bestehen, dass aus Sicht des Landkreises aus immis-

sionsschutzfachlicher Sicht gegen die hier vorliegende Bauleitplanung 

keine Bedenken bestehen und die Stellungnahme insgesamt zur Kenntnis 

genommen. 
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A.1.2.2 Landkreis Osnabrück (29.11.2017) 

 

 
 

A.1.2.2 Zum Landkreis Osnabrück (29.11.2017) 

 

Untere Naturschutzbehörde 

Die Aussage zur FFH-Verträglichkeit des Vorhabens wird nochmals zur 

Kenntnis genommen.  

Die Fachbehörde hatte im Vorfeld bereits gemäß § 4(1) BauGB mitge-

teilt, dass keine artenschutzrechtlichen Verbotstatbestände zu befürch-

ten sind und dass im Planverfahren ggf. noch Aussagen zu Vermeidungs-

maßnahmen und Eingriffsregelung zu ergänzen sind. Der Hinweis auf die 

Rodung von Gehölzen, die nicht im Zeitraum zwischen dem 1. März und 

dem 30. September eines Jahres erfolgen darf, wird wie angeregt unter 

G. Hinweise im Bebauungsplan Nr. 60 aufgenommen. Eine inhaltliche 

Änderung ist hiermit nicht verbunden. 

Die Umsetzung der Kompensationsmaßnahmen wird durch vertragliche 

Regelungen mit den beteiligten Eigentümern und Begünstigten 

einschließlich beschränkter persönlicher Dienstbarkeiten zugunsten der 

Gemeinde Bad Rothenfelde gesichert. Nach Abzug des Kompensations-

defizits von 10.263,5 Werteinheiten für den Bebauungsplan Nr. 60 

verbleibt im Rahmen der Ausgleichsmaßnahme „Renaturierung Fisch-

teiche“ damit in der Gesamtbetrachtung ein Kompensationsüberschuss 

von 16.064,5 Werteinheiten. Dieser verbleibende Überschuss fällt nach 

den vertraglichen Regelungen der Gemeinde zu und kann anderen 

Projekten zugeordnet werden (s. Begründung zum Bebauungsplan, 

Kapitel 6.4). 

Der Hinweis auf die im Umweltbericht auf S. 30 (nur dort) falsch aufge-

nommene Punktwertdifferenz wurde aufgegriffen und in der Satzungs-

fassung redaktionell klargestellt und geändert. Inhaltlich ändert sich 

nichts an den im Grünordnungsplan und in den vertraglichen Regelungen 

korrekt genannten Maßnahmen und Zahlenwerten.  

Die Maßnahmen und die beanspruchten Flurstücke werden der Fach-

behörde mitgeteilt, der wasserrechtliche Antrag wird gestellt.  

 

 
 



1133  

 

 

Untere Bodenschutzbehörde 

Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen und ist im Zuge der Um-

setzung zu beachten. Auf Ebene der Bauleitplanung besteht hier kein 

weiterer Handlungsbedarf. 

 

Untere Wasserbehörde 

Die Hinweise zum Trinkwasserschutz und zum Abwasser sowie die 

grundsätzliche Zustimmung werden zur Kenntnis genommen. Die Anfor-

derungen sind in den Planunterlagen berücksichtigt worden. Der Plan-

bereich liegt allerdings nach dem verfügbaren Kartenwerk noch in 

Schutzzone I des Heilquellenschutzgebiets, im Norden des Süßbachs 

schließt dann die Schutzzone V an.  

 

Das festgesetzte Überschwemmungsgebiet ist mit dem Stand 2011 in 

der Planzeichnung nachrichtlich eingetragen. Es tangiert im äußersten 

Südosten den Randbereich des geplanten Sondergebiets SO2 in einer 

Größe von lediglich rund 20 m². Überbaubare Flächen sind hier nicht 

festgesetzt. Die Gemeinde geht vor diesem Hintergrund davon aus, dass 

die geringfügige Überschneidung des geplanten Sondergebiets mit dem 

festgesetzten Überschwemmungsgebiet hier hinnehmbar ist. In formaler 

Hinsicht ist von der Gemeinde gemäß § 78(2) Wasserhaushaltsgesetz 

(WHO) für den betroffenen Bereich eine Befreiung beantragt worden. 

Entsprechend der „Wasserbehördlichen Genehmigung“ des Landkreises 

Osnabrück gemäß Schreiben vom 07.12.2017 ist die Ausweisung des 

Bebauungsplans Nr. 60 innerhalb des gesetzlichen Überschwemmungs-

gebiets des Süßbachs zulässig. Die neu festgelegten überbaubaren 

Flächen liegen außerhalb des gesetzlichen Überschwemmungsgebiets 

„Süßbach“, nachteilige Auswirkungen auf Hochwasserschutz und 

Retentionsräume sowie ein besonderer Handlungsbedarf für die bereits 

bebauten und zukünftig bebaubaren Grundstücke sind hier heute nicht 

erkennbar. 

 

Die Hinweise zum Entwässerungsantrag und zum notwendigen wasser-

rechtlichen Antrag für die naturnahe Umgestaltung der Fischteichanlage 

werden ebenfalls zur Kenntnis genommen und sind im Zuge der Um-

setzung zu beachten. Auf Ebene der Bauleitplanung besteht hier kein 

weiterer Handlungsbedarf. 
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A.1.2.2 Beschlussvorschlag: 

Die Aussagen und Hinweise zur FFH-Verträglichkeit des Vorhabens, zu 

Kompensationsmaßnahmen etc. werden zur Kenntnis genommen. Die 

Umsetzung der Kompensationsmaßnahmen wird durch vertragliche 

Regelungen einschließlich beschränkter persönlicher Dienstbarkeiten 

zugunsten der Gemeinde Bad Rothenfelde gesichert. Die Maßnahmen 

und die beanspruchten Flurstücke werden der Fachbehörde mitgeteilt, 

der wasserrechtliche Antrag wird gestellt.  

Der Hinweis auf die Rodung von Gehölzen, die nicht im Zeitraum 

zwischen dem 1. März und dem 30. September eines Jahres erfolgen 

darf, wird unter G. Hinweise im Bebauungsplan Nr. 60 aufgenommen. 

Der Hinweis auf die im Umweltbericht falsch aufgenommene Punktwert-

differenz wurde aufgegriffen und in der Satzungsfassung redaktionell 

klargestellt und geändert. 

 

Die Hinweise zum Trinkwasserschutz und zum Abwasser sowie die 

grundsätzliche Zustimmung werden ebenfalls zur Kenntnis genommen. 

Die Anforderungen sind in den Planunterlagen berücksichtigt worden. 

Gemäß wasserbehördlicher Genehmigung des Landkreises Osnabrück 

mit Schreiben vom 07.12.2017 ist die Ausweisung des Bebauungsplans 

Nr. 60 innerhalb des gesetzlichen Überschwemmungsgebiets des 

Süßbachs zulässig.  

Die Hinweise zum Entwässerungsantrag und zum notwendigen 

wasserrechtlichen Antrag für die naturnahe Umgestaltung der 

Fischteichanlage werden ebenfalls zur Kenntnis genommen und sind im 

Zuge der Umsetzung zu beachten. Auf Ebene der Bauleitplanung besteht 

hier kein weiterer Handlungsbedarf. 

Im Übrigen wird die Stellungnahme insgesamt zur Kenntnis genommen. 
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A.2.1 Staatliches Gewerbeaufsichtsamt Osnabrück (01.04.2015 

 

 
 

A.2.1 Zum Staatlichen Gewerbeaufsichtsamt Osnabrück (01.04.2015) 

 

Die Stellungnahme des staatlichen Gewerbeaufsichtsamts Osnabrück 

wird insgesamt zur Kenntnis genommen. 

 

Nach aktuellem Kenntnisstand sind aus Sicht des Landkreises Osnabrück 

und der Verwaltung für die angestrebten Wohnnutzungen keine relevan-

ten Immissionen erkennbar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A.2.1 Beschlussvorschlag: 

Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen. 
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A.2.2 Staatliches Gewerbeaufsichtsamt Osnabrück (08.11.2017 

 

 

A.2.2 Zum Staatlichen Gewerbeaufsichtsamt Osnabrück (08.11.2017) 

 

Die Stellungnahme des staatlichen Gewerbeaufsichtsamts Osnabrück 

wird insgesamt zur Kenntnis genommen. 

 

Nach aktuellem Kenntnisstand sind aus Sicht des Landkreises Osnabrück 

und der Verwaltung für die angestrebten Wohnnutzungen keine relevan-

ten Immissionen erkennbar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A.2.2 Beschlussvorschlag: 

Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen. 
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A.3.1 Landesamt für Geoinformation und Landesvermessung Nieder-

sachsen (20.03.2015) 

 

 

A.3.1 Zum Landesamt für Geoinformation und Landesvermessung 

Niedersachsen (20.03.2015) 

 

Die Stellungnahme des Landesamts für Geoinformation und Landesver-

messung Niedersachsen wird insgesamt zur Kenntnis genommen. 

 

Die Planunterlage wird nach Satzungsbeschluss dem öffentlich bestellten 

Vermessungsingenieur zur Bestätigung der geometrischen Eindeutigkeit 

vorgelegt, der auch im Plangebiet verschiedene Einmessungen vorge-

nommen hat. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A.3.1 Beschlussvorschlag: 

Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen, die geometrische Ein-

deutigkeit der Planunterlage ist von einem öffentlich bestellten Vermes-

sungsingenieur zu bestätigen. 
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A.3.2 Landesamt für Geoinformation und Landesvermessung Nieder-

sachsen (11.10.2017) 

 

 

A.3.2 Zum Landesamt für Geoinformation und Landesvermessung 

Niedersachsen (11.10.2016) 

 

Die Planunterlage wird nach Satzungsbeschluss dem öffentlich bestellten 

Vermessungsingenieur zur Bestätigung der geometrischen Eindeutigkeit 

vorgelegt, der auch im Plangebiet verschiedene Einmessungen vorge-

nommen hat. 

 

Der Planverfasser wird auf der Plankarte aufgeführt. Die Aussage des 

Landesamts resultiert aus der Einsicht der Einzeldateien auf DIN 

A4/A3, die lediglich den Gerauch bzw. die Vervielfältigung der 

Plankarteninhalte erleichtern sollen. 

 

Die Stellungnahme des Landesamts für Geoinformation und Landesver-

messung Niedersachsen wird insgesamt zur Kenntnis genommen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A.3.2 Beschlussvorschlag: 

Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen, die geometrische Ein-

deutigkeit der Planunterlage ist von einem öffentlich bestellten Vermes-

sungsingenieur zu bestätigen. 
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A.4.1 Landwirtschaftskammer Niedersachsen (15.04.2015) 

 

 

A.4.1 Zur Landwirtschaftskammer Niedersachsen (15.04.2015) 

 

Landwirtschaft 

Der Hinweis, dass die Möglichkeiten zur Ausweitung der Tierhaltung in 

dem rund 250 m östlich zum Plangebiet gelegenen landwirtschaftlichen 

und im Haupterwerb geführten Betrieb Hüggelmeyer bereits durch die 

umgebende Wohnbebauung begrenzt ist und dadurch gegen die vorlie-

gende Bauleitplanung aus agarstruktureller Sicht keine grundsätzlichen 

Bedenken bestehen, wird zur Kenntnis genommen. 

Auswirkungen von Lärm- und Geruchsentwicklungen des Garten- und 

Landschaftsbaubetriebs wurden im Mai bzw. Juni 2015 im Hinblick auf 

das Plangebiet und die angestrebten Nutzungen gutachterlich untersucht. 

Im Ergebnis wurden im Entwurf des Bebauungsplans Nr. 60 zur Siche-

rung der betrieblichen Abläufe die Baugrenze der nördlich angrenzenden 

Baufläche von 5,0 m auf 8,0 m abgerückt und ergänzend in der Bau-

fläche östlich des Fußwegs für eine untergeordnete, lärmvorbelastete 

Fläche im südöstlichen Eckbereich bauliche Maßnahmen zum Schutz vor 

Gewerbelärm festgesetzt. 

D.h. zu berücksichtigen sind schalltechnische Belange, mögliche 

Geruchseinwirkungen haben auf die überbaubaren Fläche keine Relevanz. 

Auf beide Begutachtungen wird verwiesen. 

 

Für Ausgleichsflächen werden keine landwirtschaftlich genutzten Flächen 

in Anspruch genommen. In Anspruch genommen werden im Wesent-

lichen Teile der plangebietsinternen Weidefläche durch eine naturnahe 

Rückhaltung des Niederschlagswassers und die externen künstlich ange-

legten Fischteiche durch eine Umgestaltung zu einer Nassaue des Süß-

bachs. 
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Forstwirtschaft 

Die Unbedenklichkeit aus forstfachlicher Sicht wird zur Kenntnis ge-

nommen. 

 

 

Im Übrigen wird die Stellungnahme der Landwirtschaftskammer Nieder-

sachsen insgesamt zur Kenntnis genommen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A.4.1 Beschlussvorschlag: 

Die Begrenzung der Hofstelle Hüggelmeyer durch die bereits umgebende 

Wohnbebauung, die Unbedenklichkeit gegen die vorliegende Bauleitpla-

nung aus agrarstruktureller Sicht sowie die Unbedenklichkeit im Plange-

biet hinsichtlich Gerüchen werden zur Kenntnis genommen. Zur Siche-

rung der betrieblichen Abläufe des Garten- und Landschaftsbaubetriebs 

sind die entwickelten Maßnahmen (Abrücken und Festsetzung baulicher 

Maßnahmen zum Schutz vor Gewerbelärm) auf Bebauungsplanebene zu 

verankern. Die internen und externen Ausgleichsmaßnahmen (naturnahe 

Regenrückhaltung, Umgestaltung der Fischteiche) werden begrüßt. Die 

Unbedenklichkeit aus forstfachlicher Sicht sowie die Stellungnahme der 

Landwirtschaftskammer Niedersachsen insgesamt werden zur Kenntnis 

genommen. 
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A.4.2 Landwirtschaftskammer Niedersachsen (09.11.2017) 

 

 
 

 

 

A.4.2 Zur Landwirtschaftskammer Niedersachsen (09.11.2017) 

 

Landwirtschaft 

Der Hinweis, dass die Möglichkeiten zur Ausweitung der Tierhaltung in 

dem rund 250 m östlich zum Plangebiet gelegenen landwirtschaftlichen 

und im Haupterwerb geführten Betrieb Hüggelmeyer bereits durch die 

umgebende Wohnbebauung begrenzt ist und dadurch gegen die vorlie-

gende Bauleitplanung aus agarstruktureller Sicht keine grundsätzlichen 

Bedenken bestehen, wird zur Kenntnis genommen. 

Auswirkungen von Lärm- und Geruchsentwicklungen des Garten- und 

Landschaftsbaubetriebs wurden im Mai bzw. Juni 2015 im Hinblick auf 

das Plangebiet und die angestrebten Nutzungen gutachterlich untersucht. 

Im Ergebnis wurden im Entwurf des Bebauungsplans Nr. 60 zur Siche-

rung der betrieblichen Abläufe die Baugrenze der nördlich angrenzenden 

Baufläche von 5,0 m auf 8,0 m abgerückt und ergänzend in der Bau-

fläche östlich des Fußwegs für eine untergeordnete, lärmvorbelastete 

Fläche im südöstlichen Eckbereich bauliche Maßnahmen zum Schutz vor 

Gewerbelärm festgesetzt. 

D.h. zu berücksichtigen sind schalltechnische Belange, mögliche 

Geruchseinwirkungen haben auf die überbaubaren Fläche keine Relevanz. 

Auf beide Begutachtungen wird verwiesen. 
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Forstwirtschaft 

Die Unbedenklichkeit aus forstfachlicher Sicht wird zur Kenntnis ge-

nommen. 

 

 

Im Übrigen wird die Stellungnahme der Landwirtschaftskammer Nieder-

sachsen insgesamt zur Kenntnis genommen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A.4.2 Beschlussvorschlag: 

Die Begrenzung der Hofstelle Hüggelmeyer durch die bereits umgebende 

Wohnbebauung, die Unbedenklichkeit gegen die vorliegende Bauleitpla-

nung aus agrarstruktureller Sicht sowie die Unbedenklichkeit im Plange-

biet hinsichtlich Gerüchen werden zur Kenntnis genommen. Zur Siche-

rung der betrieblichen Abläufe des Garten- und Landschaftsbaubetriebs 

sind die entwickelten Maßnahmen (Abrücken und Festsetzung baulicher 

Maßnahmen zum Schutz vor Gewerbelärm) auf Bebauungsplanebene zu 

verankern. Die Unbedenklichkeit aus forstfachlicher Sicht sowie die 

Stellungnahme der Landwirtschaftskammer Niedersachsen insgesamt 

werden zur Kenntnis genommen. 
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A.5.2 Niedersächsischer Landesbetrieb für Wasserwirtschaft, Küsten- 

und Naturschutz (NLWKN, 11.10.2017) 

 

 
 

 

 

A.5.2 Zum Niedersächsischen Landesbetrieb für Wasserwirtschaft, 

Küsten- und Naturschutz (NLWKN, 11.10.2016) 

 

Der Planbereich liegt in der Schutzzone I des Heilquellenschutzgebiets 

Bad Rothenfelde und in der Schutzzone IIIA des Trinkwasserschutz-

gebiets Dissen - Bad Rothenfelde. In den Planunterlagen zur vorliegenden 

Bauleitplanung wird mehrfach auf die Lage im Trinkwasser- und 

Heilquellenschutzgebiet und die damit verbundenen Vorgänge hinge-

wiesen. So in der Plankarte unter den textlichen Hinweisen, zudem in der 

Begründung in den Ausführungen zum Regionale Raumordnungs-

programm für den Landkreis Osnabrück 2004 (RROP, Darstellung eines 

Vorranggebiets für Trinkwassergewinnung (Heilquelle, D.3.9.1 02), in 

denen zum Flächennutzungsplan und unter Punkt 3.4 „Gewässer“. 

 

Grundsätzlich ist bei Baumaßnahmen rechtzeitig eine Abstimmung mit 

der Unteren Wasserbehörde durchzuführen. Ein weiterer Handlungs- oder 

Regelungsbedarf auf der Ebene der hier vorliegenden Bauleitplanung ist 

aus Sicht der Verwaltung nicht erforderlich. Im Übrigen wird die Stel-

lungnahme zur Kenntnis genommen. 
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A.5.2 Beschlussvorschlag: 

Bei Baumaßnahmen ist grundsätzlich rechtzeitig eine Abstimmung mit 

der Unteren Wasserbehörde durchzuführen. Ein weiterer Handlungs- oder 

Regelungsbedarf auf der Ebene der hier vorliegenden Bauleitplanung ist 

aus Sicht der Gemeinde nicht erforderlich. Im Übrigen wird die Stel-

lungnahme zur Kenntnis genommen. 
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A.6.2 Gemeinde Bad Rothenfelde, Klimaschutz (06.11.2017) 

 

 

A.6.2 Zur Gemeinde Bad Rothenfelde, Klimaschutz (06.11.2017) 

 

Bei den voraussichtlichen Um- und Neubauten handelt es sich im 

Wesentlichen um Baumaßnahmen, die in Verbindung mit dem Wohn- und 

Pflegeheim stehen. Da es sich hierbei nicht um kleinteiligen Wohnungs-

bau privater Bauherren handelt, ist davon auszugehen, dass energetische 

Aspekte ohnehin im Sinne einer nachhaltigen Gebäudekonzeption Beach-

tung finden. Im Detail erfolgt dies heute allgemein bereits standardmäßig 

dies in der Objekt- und Genehmigungsplanung hinsichtlich der Wahl von 

Baustoffen, des Energiekonzepts etc., auch unter Einbindung einer 

Energieberatung. 

 

Hinsichtlich der im Osten des Plangebiets befindlichen, überschwem-

mungsgefährdeten Bereiche wird entsprechend der „Wasserbehördlichen 

Genehmigung“ des Landkreises Osnabrück vom 07.12.2017 und der als 

Anlage der Bauleitplanung beigefügten „Wasserwirtschaftlichen Vor-

untersuchung“ vom August 2017 nicht von relevanten Gefahren für die 

neuen Gebäude oder relevanten Beeinträchtigungen der Umwelt ausge-

gangen. Wie in der Stellungnahme erwähnt, bewirkt die Renaturierung 

der ehemaligen Fischteiche zudem eine maßgebliche Verbesserung. 

 

Die Begrünung entlang der Ulmenallee soll den Alleecharakter stärken. 

Stammmittelpunkte sind hier ca. 10 m von der maximal zulässigen 

Außenkante neuer Gebäude entfernt und befinden sich an der Westseite. 

Im Bereich der zentralen Regenrückhaltung und damit lediglich südöstlich 

einer möglichen neuen Bebauung sind die Kronentraufen bzw. die 

Wurzelbereiche einer angrenzenden Baumreihe geschützt. Darüber hinaus 

sind keine Anpflanzungen als zu erhaltend oder neu anzupflanzen 

festgesetzt, die Verschattungen von wärmeaufnehmenden Fassaden 

oder solartechnischen Anlagen bewirken. Mögliche Verschattungen 

durch Bäume sind ggf. im Rahmen Objektentwicklung und damit auch 

aus engergetischer Sicht zu berücksichtigen. 

 

Im Übrigen wird die Stellungnahme zur Kenntnis genommen, ein 

frühzeitiger Austausch im Hinblick auf energetische Belange aus-

drücklich empfohlen. 
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A.6.2 Beschlussvorschlag: 

Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen, ein frühzeitiger 

Austausch im Hinblick auf energetische Belange ausdrücklich 

empfohlen. 
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Zu B. Öffentlichkeitsbeteiligung gemäß § 3 Baugesetzbuch (BauGB) 

 

 

 

 

Die Planung wurde am 26.03.2015 im Rahmen einer öffentlichen 

Veranstaltung zur frühzeitigen Beteiligung der Öffentlichkeit mit den 

anwesenden Bürgern erörtert. In der Veranstaltung wurden Anregungen 

und Hinweise vorgebracht. Daran anschließend fand eine zweiwöchige 

öffentliche Bereitstellung des Vorentwurfs zu jedermanns Einsichtnahme 

in der Bauabteilung der Gemeindeverwaltung statt. 

 

Über die im Rahmen der öffentlichen Veranstaltung am 26.03.2015 

protokollierten Inhalte hinaus ist eine Stellungnahme eingegangen, die 

nachfolgend behandelt wird. Weitere abwägungsrelevante Inhalte liegen 

aus der Beteiligung gemäß § 3(1) Baugesetzbuch (BauGB) nicht vor. 

 

Die Offenlage gemäß § 3(2) BauGB hat in der Zeit vom 09.10.2017 bis 

einschließlich dem 10.11.2017 stattgefunden. In diesem Beteiligungs-

verfahren wurden aus der Öffentlichkeit keine Stellungnahmen schriftlich 

oder zur Niederschrift Stellungnahmen vorgebracht, abwägungsrelevante 

Inhalte hieraus liegen insofern nicht vor. 
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Veranstaltung zur frühzeitigen Beteiligung der Öffentlichkeit (23.03.2015) 

 

Zur Veranstaltung zur frühzeitigen Beteiligung der Öffentlichkeit 

(23.03.2015) 

 

Die in der Bürgerversammlung erörterten Inhalte sowie die gestellten 

Fragen und die dazu in der Veranstaltung gegebenen Antworten werden 

anhand des nebenstehenden Protokolls zur Kenntnis genommen. Ebenso 

wird zur Kenntnis genommen, dass im Grundsatz keine Bedenken gegen 

die Planung bestehen und in der Nachbarschaft seitens des Hauses 

Schlüter ein Dialog über ggf. konkret anstehende Fragen zur Umsetzung 

des Betriebsleiterwohnens im nordöstlichen Planbereich angestrebt wird. 

 

Offene Fragen im Zusammenhang mit der vorliegenden Bauleitplanung 

sind nicht erkennbar. 
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Beschlussvorschlag 

Die grundsätzliche Zustimmung wird zur Kenntnis genommen. 
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Einwender 1 (01.04.2015) 

 

Zum Entwurf der vorliegenden Bauleitplanung waren die betrieblichen 

Gegebenheiten und Anforderungen der Firma Meyer zu Hörste Gegen-

stand zweier gutachterlicher Untersuchungen. Dies waren ein Fachbei-

trag Schallschutz vom Mai 2015 sowie eine gutachterliche Stellungnah-

me zu Geruchseinwirkungen im Bereich der 42. FNP-Änderung bzw. des 

deckungsgleichen Bebauungsplans Nr. 60 vom Juni 2015. Beide haben 

das Ziel, die betrieblichen Zusammenhänge zu erfassen und in Anbe-

tracht der vorliegenden Planung zu berücksichtigen und abzusichern. Die 

Untersuchungen sind in die bearbeiteten Bauleitplanungen eingeflossen; 

zudem sind sie ihnen als Anlage beigefügt und daher öffentlich einseh-

bar. 

 

Im Hinblick auf den Schallschutz ist festzustellen, dass das Plangebiet 

mit seinen Wohnnutzungen näher an den bestehenden Gewerbebetrieb 

heranrück. Zugrunde gelegt wurden daher folgende Schallquellen des 

Garten- und Landschaftsbaubetriebs: 

- Die Flächenschallquellen der Mitarbeiter-Einstellplätze, Kunden-

Einstellplätze, Bewegungsradius Radlader, Abkippen von Schüttgut mit 

Muldenkipper, Aufnahme von Salz bei Winterdienst und der Abstrah-

lung vom Nebengebäude (Werkstatt/Lager), 

- die Linienschallquellen der PKW Zu- und Abfahrten der Mitarbeiter und 

Kunden, LKW-Fahrwege und Belieferung sowie 

- die Punktschallquellen des Grünabfallhäckslers, Betonmischers und 

Steinbrechers. 

Die Untersuchungen zeigen, dass sich im Plangebiet am Tag, d.h. zwi-

schen 6:00 Uhr und 22:00 Uhr, keine Überschreitungen des Richtwerts 

der TA-Lärm für Allgemeine Wohngebiete (WA, tags 55 dB(A)) ergeben. 

Darüber hinaus finden im normalen Geschäftsbetrieb in der Nacht keine 

betrieblichen Aktivitäten statt. Bei Winterdiensten kann es jedoch je nach 

Witterungslage in der Nacht, d.h. zwischen 22:00 und 6:00 Uhr, im 

südöstlichen Eckbereich des Sondergebiets u.a. durch das Beladen von 

Fahrzeugen mit Salz und deren Ausrücken zu einer Überschreitung des 

Richtwerts (WA, nachts 40 dB(A)) um bis zu ca. 5 dB(A) kommen. 

Daher erfolgt zum einen im städtebaulichen Entwurf die Rücknahme der 

Baugrenze von 5,0 m auf 8,0 m, um so die überbaubare Fläche weiter 

abzurücken.  



3311  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zum anderen wird der betroffene Planbereich in der Plankarte kenntlich 

gemacht und mit Festsetzungen gemäß § 9(1) Nr. 24 BauGB belegt. 

Dies betrifft die Unzulässigkeit von Schlafräumen, deren Fenster sind 

nach Süden oder Südosten öffnen lassen. Im Falle feststehender Fenster 

sind automatische oder mechanische Lüftungseinrichtungen vorzusehen. 

Insgesamt ich jedoch darauf hinzuweisen, dass es sich hierbei nur um 

einen in Relation zum Plangebiet sehr untergeordneten Teilbereich han-

delt. Eine im Bereich der Feldstraße gleichsam betroffene Fläche ist 

bereits zum Vorentwurf nicht mit in die überbaubaren Bereiche einge-

bunden. Im Übrigen wird auf den Fachbeitrag Schallschutz verwiesen. 

 

Für Lichteinwirkungen der Mitarbeiter-PKW’s des Garten- und Land-

schaftsbaubetriebs, die im überbaubaren Bereich des südöstlichen Plan-

gebiets insbesondere im Falle des Winterdienstes in den Nachtstunden 

zwischen 22:00 und 6:00 Uhr entstehen können, sieht das Grünkonzept 

des Bebauungsplans zur Abschirmung im Plangebiet in den hierfür sinn-

vollen Randbereichen Schnitthecken vor. 

 

Gerüche entstehen hier vor allem durch die Zwischenlagerung von Laub 

sowie Rasen- und Strauchschnitt bis zu deren Abtransport zum 

Kompostwerk. Gleiches gilt für die Zwischenlagerung von Rindenmulch 

und Hackschnitzel bis zu deren Abtransport zum Bestimmungsort. Diese 

treten insbesondere beim Räumen der Lager auf, die vom Gutachter 

aufgrund der Seltenheit und der engen zeitlichen Begrenzung nicht bei 

der Ermittlung der Geruchsstundenanteile herangezogen werden. 

Gleichwohl können sie – je nach Windrichtung – kurzfristig zu deutlichen 

Gerüchen führen. 

In Anbetracht der geplanten Sondergebietsnutzung mit der Zweck-

bestimmung Wohnen und Betreuung von Senioren und Menschen mit 

Behinderungen, als auch der Allgemeinen Wohngebiete (WA), wird 

gemäß der Regelbewertungsmaßstäbe der GIRL der Immissionswert 

einer Wohn-/Mischgebietsnutzung von 0,10 zu Grunde gelegt. Dieser 

Immissionswert entspricht einem Geruchstundenanteil von 10 % der 

Jahresstunden. 

Gemäß Gutachten werden im südöstlichen Plangebiet, d.h. im Nahbe-

reich des Betriebs Werte von 5% bis 9% der Jahresstunden erreicht, die 

jedoch unter den entsprechend GIRL zulässigen 10% der Jahresstunden 

liegen. Zudem sind hiervon lediglich von der Größe her untergeordnete 

Plangebietsflächen betroffen, die für Regenrückhaltung und Grünflächen 
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vorgesehen sind und im Sinne der GIRL keine relevanten Beurteilungs-

flächen darstellen. Im Bereich möglicher angrenzender Wohnnutzungen 

liegen die Werte bei 3%. 

 

 

Durch die oben genannten Untersuchungen und die hieraus für das Plan-

gebiet im Hinblick auf den Schallschutz und mögliche Lichteinwirkungen 

abgeleiteten Maßnahmen, werden somit die betrieblichen Belange be-

rücksichtigt. Für Gerüche sind auf der Ebene der Bauleitplanung keine 

Maßnahmen zur Sicherung der betrieblichen Abläufe erforderlich. Ein 

weiterer Untersuchungsbedarf oder weitere Maßnahmen auf der Ebene 

der vorliegenden Bauleitplanung sind nicht erkennbar. 

 

Im Übrigen wird die Stellungnahme zur Kenntnis genommen und die 

grundsätzliche Kooperationsbereitschaft begrüßt. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Beschlussvorschlag: 

Die Stellungnahme, als auch die durchgeführten Untersuchungen, deren 

Ergebnisse und die daraus für die vorliegende Bauleitplanung abgeleiteten 

Inhalte werden zur Kenntnis genommen. Ein Erfordernis weiterer Unter-

suchungen und Maßnahmen auf der Ebene der vorliegenden Bau-

leitplanung ist nicht erkennbar. 


